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Umweltschutz

Keine politische Partei kann darauf verzichten, in ihrem
Programm für den Umweltschutz einzutreten. Kaum eine Firma
unterlässt es, bei passender Gelegenheit ihre
Aufgeschlossenheit gegenüber Umweltfragen zu betonen.
Noch vor dreissig Jahren war der Begriff unbekannt. Bedeutet
dies, dass damals die Umwelt nicht geschützt wurde?

Tatsächlich war nur eine Generation zurück die Umwelt
weniger gefährdet als heute. Denn viele Umweltbelastungen
hängen mit der Verbesserung unseres materiellen
Lebensstandards zusammen. Schon vor über hundert Jahren
wurde die grosse Gefahr erkannt, welche dem Land durch den
Kahlschlag vieler Wälder drohte. Der Einsicht der damaligen
Zeit verdanken wir eine strenge Forstgesetzgebung, welche
den Bestand der Wälder garantierte, bis er durch bisher
unbekannte Gefahren in den letzten Jahren erneut in Frage
gestellt wurde. Der Aufbau und die Verbesserung der
Wasserversorgung ermöglichte einen enormen Anstieg des
Wasserverbrauchs, der in Kombination mit anderen Faktoren zu
einer Gefährdung der Gewässer und schliesslich auch des
Trinkwassers führte. Das Gewässerschutzgesetz musste den
Weg zur Gesundung weisen. Analog haben die Motorisierung
am Arbeitsplatz, im Verkehr und im Haushalt den allgemeinen
Lärmpegel erhöht. In jüngster Zeit hat die Unterhaltungs-
elektronik die Vielfalt der Lärmquellen noch bereichert. Kein
Wunder, dass gesetzliche Regeln für den Lärmschutz gefordert
wurden.

Seit 1985 hat die Schweiz ein eigentliches Umweltschutz-
gesetz. Sein Ziel ist, Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre
Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche
oder lästige Einwirkungen zu schützen und die Fruchtbarkeit
des Bodens zu erhalten. Dabei sind im Sinn der Vorsorge
Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten,
frühzeitig zu begrenzen. Gestützt auf das Gesetz hat der
Bundesrat einen ganzen Strauss von Verordnungen entworfen
und zum Teil schon in Kraft gesetzt: über umweltgefährdende
Stoffe, über Schadstoffe im Boden, über Abfälle, Lärmschutz,
Strahlenschutz, Luftreinhaltung.

Alle diese Vorschriften schränken die Freiheit von Produzenten
und Konsumenten zum Teil empfindlich ein. Oft verursachen
sie hohe Kosten. Ihre Durchsetzung führt zu einer Aufblähung
des Behördenapparates. Im Interesse von Mensch und Natur
lassen sich Einschränkungen und Aufwand rechtfertigen, wenn
sie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzen.
Sinnvoller Umweltschutz muss von einer ganzheitlichen
Betrachtung ausgehen. Es braucht das Wissen um die
Zusammenhänge, Aufklärung und Einsicht, Zusammenarbeit
von Produzenten, Konsumenten und staatlichen Stellen.
Umweltschutz ist ein wichtiges, aber nicht das einzige Ziel. Wo
Umweltschutz Kosten verursacht, was in der Industrie zutrifft,
soll jeder dafür eingesetzte Franken dort eingesetzt werden, wo
der Nutzen für die Umwelt am grössten ist. Wo der Einzelne der
Umwelt zuliebe sein Verhalten ändern muss, wie im Verkehr
oder beim Umgang mit Abfällen, braucht es zweckmässige
organisatorische Massnahmen und die persönliche
Bereitschaft, seine Bequemlichkeit zu überwinden.
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